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Bereich Kapitel Antrag / Bemerkung Begründung

Revision PBG Übergangsbestimmungen
Abs. 1

Erfasst von: Oliver Vögeli

Die Umsetzungsfrist ist zu erhöhen.

Gemäss den Übergangsbestimmungen der PBG-Revision müssen die
Gemeinden innerhalb von fünf Jahren ab Inkrafttreten der PBG-Revision
«Weiler» und ab Festsetzung der dazugehörigen Anpassung des kantonalen
Richtplans ihre Kernzonen und Weilerkernzonen über ihre Bau- und
Zonenordnung anpassen. Die PZU erachtet eine Umsetzungsfrist von fünf
Jahren als zu gering. Einerseits sind die kantonalen Musterbestimmungen zu
den Bau- und Nutzungsvorschriften, welche die PZU als wichtige Grundlage für
die Gemeinden erachtet, noch nicht verfügbar. Andererseits nehmen – wie die
Erfahrung zeigt – Anpassungen an der Bau- und Zonenordnung – eine gewisse
Zeit in Anspruch.

Revision BVV Keine Antwort Keine Antwort

Revision VDNP Keine Antwort Keine Antwort

Erläuterungsbericht Keine Antwort Keine Antwort


